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4. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Krostitz-West“ - 
Entwurf Stand 25.03.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1] Schreiben der Gemeindeverwaltung Krostitz vom 22.04.2021 zur 4. 

Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Krostitz-West“, Herr 
Kläring mit digitalen Planungsunterlagen [2] 

[2] Gemeinde Krostitz: 4. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbege-
biet Krostitz-West“, bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festset-
zungen und Begründung; Entwurf vom 25.03.2021 

[3] Geodatenarchiv des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie mit komplexem Datenfundus des sächsischen ge-
ologischen Dienstes - Bohrungsdaten, Gutachten, Berichte, Karten und 
vorhandene Untergrundmodelle (Stand 19.05.2021), Geologischer Kar-
te der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen M 1: 50 000 (digitale 
Version) und Geologischer Übersichtskarte von Sachsen M 1: 400.00 
(digitale Version) 

[4] Technische Regel – DVGW Arbeitsblatt W 135: Sanierung und Rück-
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bau von Brunnen, Grundwassermessstellen und Bohrungen, Bonn, 2018 
[5] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 

den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt 
„Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten“ 
(Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[6] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist. 

[7] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 
2036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. November 2020 (BGBl. I 
S. 2502) geändert worden ist. 

[8] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in 
Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. 
November 2020 (SächsABl. S. 1362). 

[9] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der jeweils aktuellen Fassung 

[10] 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Stör-
fall-Verordnung (12. BImSchV) in der jeweils aktuellen Fassung 

[11] EU-Richtlinie 2012/18/EU 
[12] KAS-18, Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Stör-

fall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - 
Umsetzung § 50 BImSchG, 2. überarbeitete Fassung (Nov. 2010) (www.kas-
bmu.de/publikationen/kas_pub.htm) 

[13] Gutachten zu den Festsetzungsmöglichkeiten für die Umsetzung von Abstands-
empfehlungen der KAS 18 

 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Seitens des LfULG stehen dem Vorhaben keine Bedenken entgegen.  
 
Gegenwärtig [5] liegen uns keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlas-
senschaften für dieses Plangebiet vor. Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung 
bestehen jedoch Anforderungen zum Radonschutz, die zu beachten sind (siehe Punkte 
2.1). Zudem bitten wir um Berücksichtigung der Hinweise zum Radonschutz unter 
Punkt 2.2. 
 
Zudem sollten im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die in Punkt 3 folgenden geo-
logischen Hinweise sowie die Hinweise zur Anlagensicherheit/ Störfallvorsorge unter 
Punkt 4 Berücksichtigung finden. 
 
Die Belange des Fluglärms und des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht 
berührt. 
 
 
2 Natürliche Radioaktivität 
 
2.1 Anforderungen zum Radonschutz 
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Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [6] und die novellierte Strahlen-
schutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [7] regeln die Anforderungen an den Schutz 
vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter 
Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in 
Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätz-
lich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu 
verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum 
Feuchteschutz eingehalten werden. 
 
Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der 
Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon 
in Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [8] Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [6] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvor-
sorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In 
diesen Gebieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. 
Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informationen sind unter 
www.radon.sachsen.de nachzulesen. 
 
Das zu überplanende Gebiet befindet sich außerhalb eines festgelegten Radonvorsor-
gegebietes [8] und nach unseren Erkenntnissen in einer als unauffällig bezüglich der zu 
erwartenden durchschnittlichen Radonkonzentration in der Bodenluft charakterisierten 
geologischen Einheit. Der Gesetzgeber schreibt neben den grundsätzlichen Maßnah-
men zum Radonschutz, welcher durch eine fachgerechte Ausführung der Maßnahmen 
hinsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
als ausreichend angesehen wird, keine zusätzlichen Anforderungen an den Radon-
schutz vor.  
 
Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften 
des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonak-
tivitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfehlen wir generell 
dem vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
2.2 Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum 
Radonschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterla-
den. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich 

http://www.radon.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
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bitte an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 
Telefax:  (0371) 46124-299 
E-Mail:  radonberatung@smul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html    
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
 
3 Geologie 
 
3.1 hydrogeologische Hinweise 
 
Das Gebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der tertiären Glimmersand- und Glau-
konitsandschichten (tieferer Abschnitt des sog. Grundwasserleiters 5). Im Bereich des 
Plangebietes beginnt dieser ab ca. 60 m NHN. 
Die Glimmersandschichten/Glaukonitsandschichten stellen aufgrund ihrer weitflächigen 
Verbreitung, der hohen Schutzfunktion ihrer Deckschichten sowie der guten Ergiebig-
keit des Grundwasserleiters bzw. der Qualität des Grundwassers einen bedeutenden 
Grundwasserleiter im Bereich des Landkreises Nordsachsen dar, der langfristig vor 
Eingriffen geschützt werden soll. Es ist daher zu erwarten, dass mögliche Geothermie-
bohrungen seitens der zuständigen Genehmigungsbehörde (untere Wasserbehörde 
des Landkreises Nordsachsen) auf eine maximale Bohrteufe um ca. 50 m begrenzt 
werden. 
 
Im Plangebiet befinden sich zwei altlastenrelevante Flächen. Sofern noch nicht erfolgt, 
wird empfohlen, die untere Altlasten- und Bodenschutzbehörde einzubinden, um mögli-
che Wechselwirkungen zwischen den Planungen und den altlastenrelevanten Standor-
ten zu überprüfen. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass sich nach unserem Kenntnisstand [3] auf 
dem Areal ein über 40 m tiefer Brunnen befindet. Über dessen aktuellen Zustand liegen 
uns keine Informationen vor. Sofern der Brunnen noch vorhanden ist, jedoch nicht 
mehr genutzt wird, soll dieser gemäß [4] zurückgebaut werden. 
 
 
4 Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
 
4.1 Hinweise 
 
Der Bebauungsplan weist mehrere gewerbliche Flächen aus, die als GE genutzt wer-
den sollen. Damit könnte sich auch ein Betrieb ansiedeln, der der Störfall-Verordnung 
(12. BImSchV) [10] unterliegt. Zum Schutz der Bevölkerung und zu folgenden 
Schutzobjekten und Flächen gemäß EU-Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO-III-Richtlinie) 
[11] und  § 50 BImSchG [9] ist deshalb ein angemessener Abstand zu wahren: 

mailto:radonberatung@smul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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• Wohngebiete 
• öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete,  
• Verkehrswege 
• Freizeitgebiete 
• unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders 

empfindliche Gebiete. 
 
Die Zulässigkeit einer Betriebsansiedlung ist in einem Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG [9, 12, 13] zu prüfen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Doreen Brandl 
Sachbearbeiterin Grundsatzangelegenheiten 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 


